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Leitfaden zur Jugendausbildung 
 
„Übergeordnetes Ziel unserer Jugendausbildung ist das Musizieren 

im GROßEN BLASORCHESTER des Musikvereins Bondorf!“ 
 
1. Aufgabe 

Die Aufgabe der Jugendausbildung ist, das Interesse und die Freude der Kinder und 
Jugendlichen an der Musik zu wecken und sie an die Musik heranzuführen. Ziel des 
Musikvereins Bondorf e.V. ist es, die einzelnen Schüler individuell zu fördern, um eine 
aktive Mitwirkung in den Ausbildungsorchestern (Bläserkids, Jugendgruppe, 
Jugendkapelle) zu gewährleisten. Endziel der Ausbildung ist ein Mitwirken im großen 
Blasorchester des Musikvereins Bondorf. 
 
 
2. Ausbildungsbereiche 

 

• Bläserkids 
• Instrumentalunterricht 
• Jugendgruppe 
• Jugendkapelle 
• Stammorchester  
 
 
3. Teilnehmer 

In der Regel kann eine instrumentale Ausbildung ab der dritten Klasse begonnen werden. 
 
 
4. Anmeldung 

Die Anmeldung bedarf der Schriftform und ist an den Musikverein Bondorf e.V. zu richten. 
Bei minderjährigen Teilnehmern ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter 
erforderlich. Die Aufnahme wird erst durch die Bestätigung des Musikvereins wirksam. 
Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
 
 
5. Unterricht 

• Die Terminierung des Instrumentalunterrichts wird vom jeweiligen Instrumentallehrer 
mit den einzelnen Schülern abgestimmt. 

• Eine Einzelunterrichtsstunde umfasst in der Regel 30 Minuten wöchentlich. 
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• Eine Unterrichtsstunde der Bläserkids umfasst in der Regel 45 Minuten wöchentlich 
und findet als Gruppenunterricht mit 2-4 Schülern statt. Über die 
Gruppenzusammensetzung entscheiden grundsätzlich die Verantwortlichen des 
Musikvereins in Absprache mit dem Instrumentallehrer. 

• Die Bezahlung der Ausbildungseinheiten erfolgt nach der gültigen Beitragsordnung. 
Änderungen der Beitragsordnung treten ohne neue Vereinbarung zwischen dem 
Musikverein und dem Schüler bzw. Erziehungsberechtigten in Kraft. 

• Bei Nichtbezahlung der Unterrichtsbeiträge behält sich der Musikverein Bondorf das 
Recht auf einseitige Beendigung des Ausbildungsverhältnisses vor. 

• Die Schüler sind zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht verpflichtet. Die Eltern 
werden angehalten, die Unterrichtsziele zu unterstützen. 

• Bei Verhinderung ist der Ausbilder rechtzeitig zu informieren. 

• Vom Schüler versäumte Unterrichtsstunden gehen grundsätzlich zu Lasten des 
Schülers. Anspruch auf Nachholung des Unterrichts oder Rückerstattung der 
Ausbildungskosten besteht nicht. 

• Die Unterrichtseinheiten werden an 35 Terminen im Jahr in der Regel in 
wöchentlichem Abstand abgehalten. In den Ferien findet in der Regel kein 
Unterricht statt – der Ferienplan der Bondorfer Schulen liegt dem zugrunde. 

• Sind im Unterricht übliche Fortschritte in Folge mangelnden Fleißes oder aus anderen 
Gründen nicht zu erzielen, kann der Musikverein das Ausbildungsverhältnis einseitig 
beenden. 

 
 
6. Gliederung 

Die zeitliche Abfolge der Jugend- bzw. Instrumentalausbildung beim Musikverein 
Bondorf: 
 

• Ein Ausbildungsbeginn in der Grundschule findet in der Regel innerhalb des 
Bläserkids-Modells statt. Dieses umfasst eine wöchentliche 45-minütige 
Gruppenunterrichtsstunde sowie nach ca. 6 Monaten eine zusätzliche 
Orchesterprobe mit allen Bläserkids, welche ebenfalls auf eine Dauer von 45 Minuten 
angelegt wird. 

• Das Bläserkids-Modell endet nach zwei Schuljahren und wird mit dem 
Juniorabzeichen abgeschlossen. 
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• Nach den Bläserkids ist eine Weiterführung der Instrumentalausbildung in Form des 
Einzelunterrichts möglich. Ebenso starten ältere Schüler (ab Klasse 5) ihre 
Instrumentalausbildung direkt mit dem Einzelunterricht. 

• Nach erfolgreichem Abschluss des Juniorabzeichens darf der Schüler in die 
Jugendgruppe wechseln. Das Juniorabzeichen ist für den Schüler kostenlos. 

• Der zusätzliche Einstieg in die Jugendkapelle erfolgt nach erfolgreichem Abschluss 
der D1-Prüfung. Dieser D1-Kurs wird vom Musikverein Bondorf bezuschusst. 

• Für den Übergang in das große Blasorchester sind folgende Möglichkeiten 
vorgesehen: 

  Mit 15 Jahren  darf   man in das große Blasorchester 
 Mit 16 Jahren  soll   man in das große Blasorchester 
 Mit 17 Jahren  muss   man in das große Blasorchester 

• Der Eintritt in das große Blasorchester erfolgt immer nach Absprache mit den 
Vereinsverantwortlichen. Eine erfolgreich abgeschlossene D2-Prüfung ist erwünscht. 
Weiterhin unterstützen die Jugendlichen auch nach Eintritt ins große Blasorchester 
die Jugendkapelle weiterhin nach Absprache mit den Vereinsverantwortlichen. 

 
• Grundsätzlich spielen alle Mitglieder des Musikvereins Bondorf in mindestens einem 

der Orchester (Bläserkids, Jugendgruppe, Jugendkapelle, großes Blasorchester) mit. 

 
Übersicht über die Gliederung der Jugend- bzw. Instrumentalausbildung: 
 

 

Bläserkids 
(Grundschule) 

Juniorabzeichen 
(Pflicht)     

  

 

Jugendgruppe  

 

D1 
(Pflicht)   

 

Jugendkapelle  

 

D2 
(erwünscht)   

 Großes 
Blasorchester 

 Einzelausbildung  
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7. Mitgliedschaft eines Elternteils 

Ein Elternteil muss förderndes Mitglied beim Musikverein Bondorf sein. (bei den 
Bläserkids auf freiwilliger Basis; Jahresbeitrag siehe Beitragsordnung) 
 
 
8. Abmeldung – Kündigung 

Der jeweilige Vertrag kann mit einer Frist von sechs Wochen zum 31.3. oder 31.8. 
eines Jahres schriftlich gekündigt werden, gilt aber so lange weiter bis ggf. 
Vereinsinstrument, Zubehör und Uniformteile gereinigt abgegeben werden. 
Der Vertrag der Bläserkids läuft automatisch nach einer Laufzeit von 2 Schuljahren am 
31.8. des entsprechenden Jahres aus und muss daher nicht gekündigt werden.  
Die Kündigung muss in schriftlicher Form bei der Jugendleitung des Musikvereins  
(Mail: ausbildung@mv-bondorf.de) erfolgen.  
 
Bei Abmeldung des Schülers von der Instrumentalausbildung erfolgt nicht automatisch 
die Kündigung der passiven Mitgliedschaft eines Elternteils im Musikverein Bondorf. 
 
 
9. Instrument 

• Der Musikverein Bondorf stellt zu Beginn der Instrumentalausbildung für jeden Schüler 
ein Instrument zur Verfügung. Hierfür fällt eine Leihgebühr an (siehe Beitragsordnung). 
Diese entfällt für die Bläserkids. 

• Instrument und Zubehör sind vom Entleiher zu pflegen und zu reinigen.  

• Reparaturen oder Instandsetzungsmaßnahmen werden mit dem Ausbilder bzw. 
Instrumentenwart abgesprochen.  

• Reparaturkosten für fahrlässige oder vorsätzliche Schäden am Instrument werden 
nicht vom Verein übernommen. 

• Die vereinseigenen Instrumente dürfen nur in Ausnahmefällen und nicht regelmäßig 
für anderweitigen Gebrauch (z.B. Schule) benutzt werden. Bei einer regelmäßigen 
anderweitigen Nutzung erhöht sich der Zusatzbeitrag für Leihinstrumente. 

 
 
10.    Kleiderordnung 

In allen vereinseigenen Orchestern muss zu den Auftritten die vorgegebene 
Kleiderordnung eingehalten werden.  
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11.    Haftung 

Bei Unfällen im Rahmen von Musikvereinsaktivitäten oder Unterrichtsstunden ist der 
Schüler über die Unfallversicherung des Musikvereins Bondorf versichert. 
Der Musikverein behält sich vor, die Kosten für die Versicherungsbeiträge im Rahmen 
der Ausbildung auf die Schüler umzulegen. 
 
 
12.    Besondere Regelungen 

Vom Leitfaden abweichende Sonderfälle werden fallbezogen von den 
Vereinsverantwortlichen des Musikvereins entschieden. 
 


